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Erloschen BE durch Scheibenfolien

Hinweis

 Die pptx stellt lediglich die persénliche Meinung des Autors
dar und nicht —auch nicht teilweise- die Meinung der Hoch-
schule fur Polizei [...] NRW oder einer Polizeibehdrde. Die
pptx erhebt auch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und
stellt keine Musterlosung dar.

* Fur eine Rechtsberatung iSe umfassenden Einzelfallprufung ist
weiterhin ein professioneller Rechtsbeistand unabdingbar.

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ubersicht § 19 Il StVZO }

[{} 19 Il Nr. Q
StvVz0
Scheibenfolien

==
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Erloschen BE durch Scheibenfolien

Problemaufriss

§ 19 1l StVZO

EG-Typgenehmigung
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zulassungspflichtige
Fahrzeuge
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Problemaufriss 26

AH
Veranderung von Scheiben

Verénderungen an bzw. von Scheiben an Fz werden vorgenom-
men, um insbesondere optische Wirkungen zu erzielen. Durch das
Aufbringen von Scheibenfolien kann auBerdem das Eindringen in
den Fz-Innenraum erschwert werden (Diebstahlschutz).

Folgende Verdnderungen sind lblich:

~ Aufbringen von Aufklebern auf Scheiben
- Aufbringen von Scheibenfolien, glasklar oder getént
- Aufbringen von Scheibenlacken

Gravur von Scheiben

Mégliche Gefdhrdung

m Verschlechterung der Sichtverhaltnisse fir den Fahrer

Unterschreitung geforderter Lichttransmissionsgrade von Scheiben die fiir die
icht des Fahrers von nderer Bedeutung sind (Folien, Lacke)
verzerrte Sicht, verfdlschte Farberker g bei Montagen von Tanungsfolien/

-lacken an Scheiben, die fur die Sicht des Fahrers von besonderer Bedeutung sind

m Negative Beeinflussung der sicheren Bedienbarkeit der Scheiben

Arathymos/Bdnninger/
MiRBbach, § 19 StVzZO;
S. 269

Bernd Huppertz
% HSPVNRW 5

m Beeintrachtigung der Splittersicherheit

® Verwendung nicht bauartgenehmigter Scheibenfolien




Erloschen BE durch Scheibenfolien
Zulassung

e Die Zulassung erfolgt auf Antrag ... bei Vorliegen einer
Betriebserlaubnis oder einer EG-Typgenehmigung durch Zu-

teilung eines amtlichen Kennzeichens.
S

e Die Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn das Fahrzeug
einem genehmigten Typ entspricht [..] und eine Kfz-

Haftpflichtversicherung besteht.
ﬁsmz 2 F2V }

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Zulassung

 Folgende Voraussetzungen miissen bereits vor der Zulassung
erfiillt sein:

»Genehmigung“
 EG-Typgenehmigung
e EU-Typgenehmigung
 Nationale Typgenehmigung
 Betriebserlaubnis
 Fahrzeug-Einzelgenehmigung

e Zulassungsbescheinigung Il
e Kfz-Haftpflichtversicherung

§31Fzv
Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Zulassung

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Zulassung —— -
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Erloschen BE durch Scheibenfolien

Zulassung
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis

Der Begriff , Betriebserlaubnis“ wird weder im StVG noch in
der StVZO definiert.

Die nationale Typgenehmigung (, Betriebserlaubnis®) ist die
behordliche Bestatigung, dass der zur Prufung vorgestellte
Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer
selbststindigen technischen Einheit den geltenden

Bauvorschriften entspricht.
ﬁs =

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis

e Aufgrund einschldagiger EU-Richtlinien und Verordnungen
gewinnt die EU-Typgenehmigung immer mehr an Bedeutung.

e Das ist die von einem EU-Mitgliedstaat erteilte Bestdtigung,
dass der zur Prifung vorgestellte Typ eines Fahrzeugs [...] die
einschlagigen Vorschriften und technischen Anforderungen
erfullt.

ﬁll FZV J

Bernd Huppertz
\% HSPVNRW 12



Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis

 Bei den EU-Richtlinien bzw. EU-Verordnungen handelt es sich
ua um:

VO (EU) 2018/858

VO (EU) Nr. 678/2011 (Rahmenrichtlinie)

VO (EU) Nr. 167/2013 (lof Fahrzeuge)

VO (EU) Nr. 168/2013 (zwei- u. dreiradrige Kf2)

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

 Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt [...] bis zu seiner

endgiiltigen AuRerbetriebsetzung wirksam.
ﬁatz 1 Stvz0 }

e Sie erlischt, wenn [nachtriglich vorsitzlich] Anderungen vor-
genommen werden, durch die ...

1. Fahrzeugart geandert wird

2. eine Gefahrdung zu erwarten ist

3. Abgas- u. Gerauschverhalten verschlechtert wird
§ 19 1l Satz 2 StVZO

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

* Betriebserlaubnis vs. Zulassung

Die Betriebserlaubnis wird unbefristet erteilt. Sie
bleibt grundsatzlich uiber das gesamte Leben des Fahr-
zeugs bestehen, ob es nun zugelassen ist oder nicht.

Derpa in:
Hentschel/Kénig,

Rn. 5 zu § 19 StVZO

Das Erloschen der Betriebserlaubnis lasst die
Zulassung unberiihrt.

Wiss. Dienst des Bundestages,

Derpain:
Hentschel/Kénig, Rn. 14 zu § 19 StVZ0;
WD 7-3000-008-18

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

e Betriebserlaubnis vs. Zulassung

e Lag bei Zulassung eines Fahrzeugs eine giltige
Betriebserlaubnis vor und erlischt diese spater, fiihrt
dies nicht zur Unwirksamkeit der Zulassung.

e Es bleibt allein die Maoglichkeit einer Betriebs-
untersagung nach 8§ 5 FZV, da das Fahrzeug nicht mehr
vorschriftsmaRig ist.

Rebler in:

Bachmeier/Miiller/Rebler,
Rn. 60 zu § 19 StVZO0;

Huppertz PVT 2007, 146

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

nachtragliche

vorsatzliche
'

Anderung
1, 2. 3.
Fahrzeugart Gefahrdung Abgas- u.
Gerausch

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

\

Anderung

e Das Erloschen der Betriebserlaubnis kann nur durch
willentlich auf Anderung gerichtetes Tun erreicht
werden.

* Hinzufugen, Entfernen, Verandern

 Verschleil, Reparatur oder Defekt flihren nicht zum
Erldschen der Betriebserlaubnis.

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
3 Alternativen

\

1.
Fahrzeugart

* Eine Anderung der Fahrzeugart liegt vor, wenn das
Fahrzeug so gedndert wird, dass die fir die
urspringliche Fahrzeugart mafgeblichen Merkmale
nicht mehr gegeben sind.

Systematisierung von Fahrzeugen;
Anlage XXIX StVZO

Bernd Huppertz

KBA (Hrsg.), Verzeichnis zur }
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Erloschen BE durch Scheibenfolien

3 Alternativen
\

2.
Gefahrdung

e Gefdhrdung ist eine durch Tatsachen begrindete
Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden eintreten kann,
zB wenn fiir die Verkehrssicherheit wesentliche Eigen-
schaften und Merkmale eines Fahrzeugs tatsachlich
und direkt so beeinflusst werden, dass das in den Bau-
und Betriebsvorschriften festgeschriebene Niveau der
unvermeidbaren Gefahrdung uberschritten wird.

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
3 Alternativen

\

2.
Gefahrdung

* Im Einzelfall ist nicht entscheidend, ob eine
Gefahrdung tatsachlich eingetreten ist oder nicht.

e MaRgeblich ist, ob eine Anderung an Fahrzeugteilen
vorgenommen worden ist, durch die eine Gefahrdung
~etwas konkreter zu erwarten ist*.

Amtl. Begr. VkBI. 1994, 249
BGH NJW 2020, 1287

OLG Diisseldorf NZV 1996, 249
OLG Kéln N2V 1997, 283

VGH Mannheim VRS 121 (2011), 363 4

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
3 Alternativen

\

3.
Abgas- u.
Gerausch

e Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn durch Anderung das
Abgas- oder Gerauschverhalten des Fahrzeugs ver-
schlechtert wird.

« Anderungen, durch die eine Verschlechterung des Abgas-
oder Gerauschverhaltens eintritt, sind solche, die infolge
baulicher Anderungen oder geinderter Einstellung von
Teilen zu einer hdheren als der zuldssigen Emission
filhren.

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Erloschen der Betriebserlaubnis

« Werden an einem Fahrzeug Anderungen iSd § 19 Il Satz 2
StVZO vorgenommen, erlischt die Betriebserlaubnis von
Gesetzes wegen, ohne dass dies durch einen Verwaltungsakt

festgestellt werden muss.
Wisenschaftlicher Dienst
des Bundestages
WD 7-3000-008-18

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

e Abweichend von § 19 Il Satz 2 StVZO erlischt die Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn bei Anderungen
durch Ein- oder Anbau von Teilen

1. die Wirksamkeit der BE nicht von der Anderungs-
abnahme abhangig gemacht worden ist oder

2. Einschrankungen oder Einbauanweisungen beachtet
sind oder

3. eine etwaige Anderungsabnahme durchgefiihrt und
bestatigt worden ist oder

4. ein Gutachten vorliegt.

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

e ,Abweichend” [in § 19 lll Satz 1 StVZ0] bedeutet, dass § 19 Il
Satz 2 StVZO in den speziellen Fillen nicht anwendbar ist,
obwohl die Grundvoraussetzungen fiir eine Anwendung

gegeben sind oder gegeben sein mussen.
Rebler in:
Bachmeier/Miiller/Rebler

Rn. 44 zu § 19 StVZ0

e § 19 lll Satz 1 StVZO stellt eine Ausnahme von § 19 |l Satz 2

dar.
Derpa in:
Hentschel/Kénig,
Rn. 10b zu § 19 StVZ0

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

 Nach § 19 lll Satz 2 StVZO greift diese Ausnahme jedoch nicht
ein, wenn die in der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmi-
gung oder der Genehmigung aufgefiihrten Einschrankungen
oder Einbauanweisungen nicht eingehalten werden.

e 8§19 Il Satz 2 StVZO ist die Riickausnahme von § 19 Ill Satz 1
StVZ0.

Derpa in:
Hentschel/Kénig,
Rn. 10b zu § 19 StVZ0

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

Grundtatbestand
8 191l Satz 2

Ausnahme
819 1ll Satz 1

Ruckausnahme
8 19 1ll Satz 2

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

* Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt also, wenn

e die etwaige Anderungsabnahme nicht durchgefiihrt
und bestatigt worden ist oder

e Einschrankungen oder Einbauanweisungen nicht
beachtet sind oder

e das geforderte Gutachten nicht vorliegt.

Derpa in:
Hentschel/Kénig,
Rn. 10b zu § 19 StVZ0

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Ausnahmen

« Wenn § 19 lll Satz 2 StVZO zutrifft, die Einschrdnkungen und
Einbauanweisungen also nicht beachtet worden sind, kann
sich der Betroffene nicht mehr auf die Ausnahme nach § 19 Il

Satz 1 StVZO berufen.
Derpain: }
Hentschel/Kénig,
Rn. 10b zu § 19 StVZ0O

e Werden Einschrinkungen oder Einbauanweisungen nicht
eingehalten, fuhrt dies rechtlich zum Eintritt einer
auflésenden Bedingung und ein Verwaltungsakt
«Betriebserlaubnis» usw. erlischt — der Tatbestand des § 19

Ill Satz 1 StVZO ist nicht mehr gegeben.
Rebler in:
B:ch:neier/Mﬁller/ReblerJ
Rn. 44 zu § 19 StVZ0

Bernd Huppertz
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24832 Flensburg

Erloschen BE
Betriebserlaubnis

ALLGEMEINE BAUARTGENEHMIGUNG (ABG)

nach § 22a der Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (S1VZO0) in der Fassung vom
28.09.1988 (BGBI | 5.1793) in Verbindung mit der Verordnung Ober die Prufung und
Genehmigung der Bauart von Fahrzeugteilen sowie deren Kennzeichnung (FzTV) in der
Fassung vom 12.08.1998 (BGBI | S. 2142)

Nummer der ABG D 5178°03

Gerat Folie zur Aufbringung auf Scheiben
von Fahrzeugen

Typ FT 61
Inhaber der ABG Folia-Tec Bohm GmbH & Co
Vertriebs-KG

DE-80411 NUmberg

Hersteller Madico Inc
US-Woburn, MA 01888

Fur die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Gerate wird dieser
Machtrag mit folgender MaBgabe erteilt

Die sich aus der Allgemeinen Bauarigenehmigung ergebenden Pflichten geften sinngeman
auch fir den Nachtrag

In den bisherigen Genehmigungsunteriagen treten die aus diesem Nachtrag ersichilichen
Anderungen bzw. Ergdnzungen ein

Bernd Huppertz
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Erloschen BE
Betriebserlaubnis

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

r

Nummer der ABG: D 517803

Die Folien, Typ FT 61, durfen zum nachtraglichen Aufbringen an der Innenseite von Fahr-
zeugscheiben

- an Stellen, die fir die Sicht des Fahrzeugflhrers von Bedeutung sind (auller an Wind-
schutzscheiben) und

- an Stellen, die fOr die Sicht des Fahrzeugfuhrers nicht von Bedeutung sind
feilgeboten werden

Die Verwendung der Folie an Stellen, die fur die Sicht des Fahrzeugfuhrers von Bedeutung
sind, ist zuldssig

- auf farblosem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit einer Dicke bis zu 8 mm

auf getdntem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) entsprechend dem anliegenden
Verwendungsbereich und

- erfordert bei a) der Typprifung der Fahrzeuge nach § 20 SIVZO
b) der Einzelpriifung nach § 21 StVZO oder
c) der Begutachtung nach § 19 StWZ0 durch einen amtlich anerkannten Sach-
verstandigen oder Prifer fur den Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeug-
sachverstandigen oder Angesteliten nach Nummer 4 der Anlage Villb zur
StVZO
aine Uberprifung auf Einhaltung der vorschrifismaRigen Anbringung der Folie mit Hinblick
auf die Einhaltung der oplischen Eigenschaften in Anlehnung an die Technischen Anforde-
rungen an Fahrzeugteile bei der Bauarlprufung nach § 22a SIVZO (TA) Nr. 29, Abschnitt
3.2.9.1 (durchsichtstérende Blasen, Einschlisse, Tribungen oder andere Fehler)

Die Folien dirfen nur bis zur Scheibenhalterung auf den Scheiben aufgebracht werden

Ein Verklemmen bzw. eine Verbindung der Folie mit der Scheibeneinfassung oder der
Gummidichtung ist unzulassig

In einer mitzuliefernden Anbauanweisung sind die Bezieher aufl den eingeschranklen Ver-
wendungsbereich, auf die besonderen Anbaubedingungen sowie darauf hinzuweisen, dass
bei Anbringung der Folien auf getdnten Heckscheiben von Kraftfahrzeugen, diese mit einem
rweitan Aullenspiegel ausgeristet sein missan

Die Wirksamkeit der Bauartgenehmigung ist hiervon abhangig.

Bernd Huppertz
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E rlasChen B E Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Betriebserlaubnis :

Nummer der ABG: D 5178*03

Im Gbrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsprifzeugnis des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen, Dortmund, vom 01.02.2008 festgehaltenen Angaben

Flensburg, den 20.03.2008
Im Auftrag

o

Detlef Hansen

Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Prifzeugnis des Materialprifungsamtes
Nordrhein-Westfalen, Dortmund,

Nr. 41 0004571 vom 01.02.2008
Verwendungsbereich Stand: 19.03.2008

Bernd Huppertz
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Kraftfahrt-Bundesamt

[-24632 Flansburg

E l 0 h BE
Betriebserlaubnis e
Abnahmebestdtigung nach § 19 Absatz 3 Strafenverkehrs-2ulassungsordnung (StVZO)

Der ordnungsgemdBe Anbau des Sicherheitsglases
Typ FOLIA TEC 61 - SECURLUX,

des Genehmigungsinhabers Folla-Tec Bikm GmbH & Co. Vertriebs XG, D-%0768 Fiirth

an dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

wird hiermit bestdtigt.

Daten fiir Fahrzeugpapiere (Ziffer 33, Bemerkungen)

Z2iffer Bemerkungen

Jrt, Datum, Stempel der ahn?}imt‘.ﬂdefl Organisation, Unterschrift

Bernd Huppertz
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Erléschen BE durch Séilelbenfollen -

Betriebserlaubnis

www.foliatec.com
www.team-bechara.com

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis




Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis




Erloschen BE durch Scheibenfolien
Betriebserlaubnis




Erloschen BE durch Scheibenfolien
Abnahmebestatigung

 Der Fiihrer des Fahrzeugs hat in den Fillen

1. des § 19 Ill Satz 1 Nr. 1 StVZO den Abdruck oder die Ablichtung
der betreffenden Betriebserlaubnis, Bauartgenehmigung o.A.

Nationale Tygenehmigungen
(Betriebserlaubnis)
2. des § 19 Il Satz 1 Nr. 3 StVZO einen Nachweis [...] lUber die

Abnahmebestatigung
Tygenehmigungen mit
Abnahmeerfordernis

mitzufilhren und zustindigen Personen auf Verlangen vorzulegen.

§ 19 IV Satz 1 StVZO

Bernd Huppertz
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Erloschen BE
Abnahmebestatigung

Sty | 53122 B ATUVHheinland

Genau. Richtig
sghorsteder SUZUKI (J) / 7102
gtyp rY / ADYOOOD07 3
<M. JEAFJBA3VOC451744
Gutachten zur Erlangung der Betriebseriaubnis gemai §21 StWWZO (§19(2) StVZ0)
i ir 973/A357/00143-02 wvom 12.07.2014

r QUG it ZUGehAngem Lintersuchungsbe

[ 23 [Amvoooo7 3 [ L [- [rama | -
- e |
| & | J5AFTBAIVO04A51T4E S I = |- = |
D1 | SUSUKT THE
Tz FA |- e
B43IV Tz
P2 | saep vz |- |
B il =
03 | JTIMNY
3 |EURmET (1) T Sy
P 1
2 - E
—m i
s |- EEE
[aa]oaez__Jra |- = =

[ m.Scheibentolie Typ Folia Tec 61 Securlux; ABG Priz. D
5176 auf den vorderen Seitenscheiben Prfz. E6 43R 0012
|2, nach 11 FaTY goprf., zugntsiltes Pefz. TPO4S014BO0

| n |ﬁ. Einzelgen.gem.513 FITV erf ***

[Eusatziiche Angaben:

Eine Berichtigung der Fahrreugpapiere ist unverziglich erforderlich.
Dierses Gutachten st nur glitg mit Original-Stempel und -Untersehrift und auf anders Fahrzeuge nicht dbertragbar,
q des amilich anerannten Sact Hndiosn TOF dad

Es wird bescheinigt, dass tehend aufgefihrien Angaben zur Fahrzeughesohredn
geftenden Vorschrften entsprich

Zureffen und das Fahrzeug den

aas Christian Schuster

Bonn, 12.07.2014

Bernd Huppertz
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Abnahmebestatigung '

SUZUKI (J) / 7102
FJ / ABYOOQO007 3

-.mr‘.-m»q Idert -Nr JSAFIB43IV00451744
Gutachten zur Erlangung der Betriebseriaubnis gemat §21 SIWVZO (§19(2) SIVZ0)
i 973/A397/00143-02 wvon 12.07.2014

[
[a|'s 2 |-

B —r=r

1

03 | JIMNY

2 |suzukr w1

= o | 7=
[1as Jo46z ZHE | . :
|_ . Scheibenfolie Typ Folia Tec 61 Securiux; ABG Priz. D |
2178 auf den vorderen Eeitenscheiben Prfz. E6 43R 0012
(2, nach §11 FoIV gupzf., zugeteiltes Friz. TFS45014800
i 7 |6; Binzelgen.gem. $13 FzTV acf 4+é |

Tusat:

Tche Angaben: —— = 7|

Eine der F Ist unverziglich erforderlic

e Angaben zur Fahrzeugbeschrebung zutreflen und das Fahreey

aaS Christian Schuster Stempel

Bonn, 13.07.2014

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Abnahmebestatigung

 Der Fuhrer des Fahrzeugs hat |...]

1. den Abdruck der betreffenden Betriebserlaubnis
2. einen Nachweis [...] Uber die Abnahmebestatigung

mitzufihren und zustiandigen Personen auf Verlangen
vorzulegen.

 Das gilt nicht, wenn die Zulassungsbhescheinigung Teil | [...]
einen entsprechenden Eintrag einschlieflich zu beachtender
Beschrankungen oder Auflagen enthilt.

§ 191V Satz 2 StvZO }

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Abnahmebestatlgung

r@smgung Teil | “Tb“—ﬁ—TU‘“ DUUU??ﬁ ffi 2 [:pZ  [p3 76000 140
LT Pa{., : | el ’36715—5//5 | T600=1645
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Rechtsfolgen

e |st die Betriebserlaubnis [...] erloschen, so darf das Fahrzeug
nicht auf 6ffentlichen Strallen in Betrieb genommen werden.

e Ist die Betriebserlaubnis nach § 19 Il Satz 2 StVZO erloschen,
durfen nur solche Fahrten durchgefihrt werden, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung einer
neuen Betriebserlaubnis stehen.

§ 19 V Satz 1 StvZO }

Bernd Huppertz
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Erloschen BE durch Scheibenfolien
Rechtsfolgen

e Erléschen der Betriebserlaubnis iSd § 19 Il Satz 2 StVZO

e VerstoR gegen § 19 V StVZO
« OWientgegen § 69a Il Nr. 1a StVZO

e BKatV
e Nur bei wesentlicher Beeintrachtigung der

Verkehrssicherheit
 Nr. 189a (Halter)
 Nr. 241a (Fahrer)

Huppertz DAR 2012, 541
Huppertz PVT 2012, 280

Bernd Huppertz
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Rechtsfolgen

e Besteht Anlass zur Annahme, dass die Betriebserlaubnis
erloschen ist, kann die Verwaltungsbehorde zur Vorbereitung
einer Entscheidung

1. die Beibringung eines Gutachtens eines a.a.S.o.P. [...]
daruber, ob das Fahrzeug den Vorschriften dieser
Verordnung entspricht oder

2. die Vorfuhrung des Fahrzeugs

anordnen und wenn notig mehrere solcher Anordnungen
treffen.

§ 19 Il Satz 7 StvZO }

Bernd Huppertz
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Rechtsfolgen

e @Gefahrenverdacht

Die Zulassungsbehdorde muss uber Anhaltspunkte
verfugen, die auf eine Gefahr hindeuten, diese aber bei
verstandiger Wirdigung der Sachlage noch nicht
genugen, um ein Urteil dariiber zu abzugeben, ob ein
Schadentatsachlich eintreten wird oder jedenfalls mit
der fur das Vorliegen einer Gefahr bereits ausreichenden
hinreichenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Das wird idR nur dann der Fall sein, wenn konkrete
Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass Anderungen
vorgenommen worden sind.

Rebler in:
Bachmeier/Miiller/Rebler,
Rn. 50 zu § 19 StVZO

Bernd Huppertz
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Rechtsfolgen

e Gefahrerforschungseingriff

e Darunter sind mit Belastung von Personen verbundene
vorlaufige MaRnahmen zu verstehen, die nicht
unmittelbar der Gefahrenbeseitigung dienen, sondern
der weiteren Erforschung des Sachverhalts und der
Vorbereitung von endgultigen AbwehrmaRnahmen.

e Es handelt sich um spezialgesetzlich normierte Gefahr-
erforschungseingriffe, die einer Betriebsuntersagung
oder —beschriankung nach § 5 FZV vorausgehen.

Rebler in:
Bachmeier/Miiller/Rebler,
Rn. 51 zu § 19 StvVZO

Bernd Huppertz
51
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit

EPHK a.D. Bernd Huppertz



	Erlöschen der Betriebserlaubnis
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE
	Erlöschen BE 
	Erlöschen BE 
	Erlöschen BE 
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE
	Erlöschen BE 
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Erlöschen BE durch Scheibenfolien
	Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

